
Anlage 2 zur Beschlussvorlage V0695/23 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Bestat-
tungseinrichtungen der Stadt Ingolstadt (Friedhofsgebührensatzung) 

 
 
Die Stadt Ingolstadt erlässt aufgrund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetz (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das 
zuletzt durch § 12 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist folgende 
Satzung: 
 
 
Die Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der Stadt 
Ingolstadt (Friedhofsgebührensatzung) vom 17. Dezember 1996 (AM Nr. 2 vom 09.01.1997, 
ber. AM Nr. 5 vom 30.01.1997), die zuletzt durch Satzung vom 13. Dezember 2022 (AM Nr. 
52 vom 28.12.2022) geändert wurde, wird wie folgt geändert:  
 
 
§ 1 Änderung  
 

§ 6 wird wie folgt geändert: 
 
Es wird in Abs. 1 eingefügt: 
 
„Nr. 18) Grab im Urnenwäldchen 84 €“ 
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  


